21. Wahlperiode

HESSISCHER LANDTAG

Kleine Anfrage
Sascha Herr (fraktionslos) vom 18.02.2026

Strukturelle Steuerung der Gefahrenabwehr und aufenthaltsheendender Mafnahmen
bei strafrechtlich auffilligen auslkindischen Staatsangehorigen in Hessen

und
Antwort

Minister des Innern, fiir Sicherheit und Heimatschutz

Vorbemerkung Fragesteller:

Ein offentlich stark beachteter Einzelfall in einer hessischen Kommune sowie die hierzu eingereichte Kleine
Anfrage der AfD-Fraktion haben erneut die Frage aufgeworfen, wie effektiv staatliche Instrumente der Ge-
fahrenabwehr und des Aufenthaltsrechts in Hessen tatsdchlich angewendet werden und welche strukturellen
Steuerungsmechanismen bestehen. Unabhingig von der Bewertung einzelner Fille ist dabei von besonderem
Interesse, ob die zustdndigen Landesbehdrden tiber klare landesweite Standards verfiigen, wie Verfahren koor-
diniert werden und in welchem Umfang organisatorische oder rechtliche Vollzugshindernisse die praktische
Wirksamkeit staatlichen Handelns begrenzen.

Bereits mehrere parlamentarische Initiativen der laufenden Wahlperiode befassen sich mit Teilaspekten des
Themas, etwa mit gescheiterten Abschiebungen und Vollzugshindernissen (vgl. Drucksache 21/2365), mit
Kosten und organisatorischen Rahmenbedingungen von Riickfiihrungen (vgl. Drucksache 21/59) sowie mit
strukturellen Fragen der Organisation von Ausldnderbehorden einschlieBlich der Priifung einer Landesaus-
landerbehdrde (vgl. Drucksache 21/349). Diese Initiativen liefern wichtige Einblicke in einzelne Bereiche,
lassen jedoch weiterhin offen, nach welchen landesweit einheitlichen Kriterien Gefahrenabwehrmafnahmen
ausgelost werden, wie Behordenentscheidungen tatséchlich gesteuert werden, welche Zeitverliufe typisch sind,
wie hoch der tatsdchliche Vollzugserfolg ist und welche konkreten organisatorischen Engpésse entlang der
gesamten Verfahrenskette auftreten.

Diese Vorbemerkung vorangestellt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Frage 1 =~ Welche landesweit verbindlichen fachlichen Kriterien oder Schwellenwerte gelten in Hessen fiir die
Einleitung polizeilicher Gefahrenabwehrmafinahmen gegeniiber Personen mit wiederholten straf-
rechtlichen oder ordnungsrechtlichen Auffalligkeiten?

Bitte vollstindig darstellen unter Angabe der jeweils zugrunde liegenden Rechtsnormen, Verwal-
tungsvorschriften oder internen Leitlinien.

Frage2  Welche landesweit standardisierten Verfahrensabliufe bestehen in Hessen fiir die Zusammenarbeit
zwischen Polizeibehorden, Ausldnderbehdrden und weiteren zustindigen Stellen, wenn bei einer
ausldndischen Person wiederholte strafrechtliche Auffélligkeiten festgestellt werden?

Bitte vollstindig darstellen einschlieBlich formaler Zustindigkeitsiibergéinge und Entscheidungszu-
stindigkeiten.

Frage 7  Welche landesweit verbindlichen fachlichen Weisungen oder Handlungsleitlinien bestehen fiir Aus-
landerbehdrden in Hessen zur Priorisierung aufenthaltsbeendender Mafinahmen bei ausldndischen
Staatsangehorigen mit strafrechtlichen Verurteilungen oder wiederholten strafrechtlichen Ermitt-
lungsverfahren?

Bitte vollstindig darstellen.

Frage 9  Welche landesweiten fachlichen oder organisatorischen Anderungen der Verwaltungspraxis hat die
Landesregierung seit dem Jahr 2022 vorgenommen, um die Wirksamkeit der Gefahrenabwehr oder
der aufenthaltsbeendenden Mafinahmen gegeniiber strafrechtlich auffilligen ausldndischen Staats-
angehorigen zu verbessern?

Bitte vollstindig darstellen.

Die Fragen 1, 2, 7 und 9 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Polizeiliche GefahrenabwehrmaBnahmen richten sich nach den Voraussetzungen des Hessischen
Gesetzes iiber die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG).
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Das Gefdhrdungslagenmanagement sowie die titerorientierte Befassung, beispielsweise im Be-
reich der Mehrfach- und Intensivtiter (MIT) und besonders auffilliger ausldndischer Straftiter
(BasA), sind in Hessen etablierte behdrdeniibergreifende Instrumente bei Personen mit besonde-
ren Sicherheitsbezligen und wiederholten strafrechtlichen Auffilligkeiten. Diese Instrumente
werden fortlaufend iberpriift und weiterentwickelt. Erginzend wird auf die Kleine Anfrage
Drucksachen 21/406 verwiesen.

Die Gemeinsamen Arbeitsgruppen Intensivtiter (GAlen) bei den Zentralen Auslinderbehérden
(ZABen) der Regierungsprasidien sind seit Anfang 2018 eingerichtet. Darin arbeiten Polizei-
beamtinnen und -beamte gemeinsam mit den Ausldnderbehdrden zusammen, um ausldndische
Straftiter und Gefahrder unter Nutzung aller zur Verfiigung stehenden Informationen friihzeitig
zu identifizieren sowie aufenthaltsbeendende MaBnahmen vorzubereiten und zu unterstiitzen.
Dabei finden insbesondere Fallkonferenzen unter Beteiligung von Polizei, Auslinderbehdrden
und Justiz statt.

Fiir die Zusammenarbeit zwischen Polizeibehorden, Ausldnderbehérden und weiteren beteiligten
Stellen bestehen zudem standardisierte Verfahren und Abstimmungsstrukturen, wenn es darum
geht, relevante Fille friihzeitig zu identifizieren, vorhandene Erkenntnisse behdrdeniibergreifend
zu biindeln, MaBnahmen eng abzustimmen sowie aufenthaltsbeendende MaBBnahmen mdglichst
zligig vorzubereiten und umzusetzen. Dazu gehort der Gemeinsame Runderlass vom 13. Februar
2020 zur Zusammenarbeit zwischen Auslinderbehérden, Polizeibehdrden sowie Justizbehorden
bei straffilligen ausldndischen Personen. Er regelt verbindliche Mitteilungs- und Abstimmungs-
wege zwischen Polizei, Staatsanwaltschaft, Justizvollzug und Ausldnderbehdrden, um ausldnder-
rechtliche MaBnahmen friihzeitig zu priifen und Verfahrensabldufe zu beschleunigen. Danach
erfolgen insbesondere friihzeitige Unterrichtungen iiber die Einleitung und den Fortgang von
Strafverfahren, Haftantritte sowie Haftentlassungen, damit die Ausldnderbehdrden aufenthalts-
rechtliche Mafnahmen zeitnah priifen und vorbereiten kénnen.

Auch umfassende organisatorische Strukturen und abgestimmte Verfahren konnen ihre volle
Wirkung jedoch nur entfalten, wenn Herkunftsstaaten bei der Identititsfeststellung, der Aus-
stellung von Heimreisedokumenten sowie der Riicknahme eigener Staatsangehoriger mitwirken.

Die Landesregierung begriifit daher die Bemiihungen der Bundesregierung, die Voraussetzungen
fiir eine wirksame Migrationssteuerung weiter zu verbessern. Hierzu zéhlen insbesondere Maf}-
nahmen zur Begrenzung irregulérer Migration sowie die Intensivierung der Zusammenarbeit und
der Abschluss entsprechender Vereinbarungen mit Herkunfts- und Transitstaaten.

Frage 3 ~ Wie hiufig wurden in Hessen in den Jahren 2022 bis 2025 landesrechtliche Gefahrenabwehrmaf-
nahmen gegeniiber ausldndischen Staatsangehérigen mit wiederholten strafrechtlichen Auffallig-
keiten angeordnet?

Bitte aufschliisseln nach Mafinahmeart und Jahr.

Statistische Daten liegen nicht vor.

Frage 4  Welche durchschnittliche Zeitspanne vergeht in Hessen zwischen dem erstmaligen Bekanntwerden
einer erheblichen strafrechtlichen Auffalligkeit einer auslandischen Person bei einer Landesbehorde
und der Einleitung einer ersten formalen aufenthaltsrechtlichen Priifmanahme?

Bitte statistisch darstellen nach Jahr.

Statistische Daten liegen nicht vor. Die Einleitung aufenthaltsrechtlicher Priifungen richtet sich
nach den Umstdnden des jeweiligen Einzelfalls. Zeitpunkt und Umfang hidngen unter anderem
von Art und Schwere des Sachverhalts, dem jeweiligen Verfahrensstand sowie den Erkenntnissen
der beteiligten Behorden ab.

Frage 5  Welche durchschnittliche Zeitspanne vergeht in Hessen zwischen der Einleitung einer aufenthalts-
rechtlichen Priifmafinahme und der abschliefenden Entscheidung iiber eine aufenthaltsbeendende
MaBnahme?

Bitte statistisch darstellen nach Jahr.

Statistische Daten liegen nicht vor. Die Dauer zwischen der Einleitung einer aufenthaltsrechtli-
chen PriifmaBnahme und einer abschlieBenden Entscheidung iiber eine aufenthaltsbeendende
MaBnahme richtet sich nach den Umstinden des jeweiligen Einzelfalls. MaBgeblich konnen hier-
bei insbesondere Art und Komplexitét des auslanderrechtlichen Sachverhalts, der jeweilige Ver-
fahrensstand sowie etwaige strafrechtliche Ermittlungs- oder Gerichtsverfahren sein.

Dariiber hinaus kdnnen gesetzlich vorgesehene Verfahrensschritte Einfluss auf den zeitlichen
Ablauf haben.
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Frage 6  Welche rechtlichen, tatsichlichen oder organisatorischen Vollzugshindernisse sind nach Kenntnis
der Landesregierung in Hessen in den Jahren 2022 bis 2025 am héufigsten im Verlauf der Vorbe-
reitung oder Durchfiihrung aufenthaltsbeendender Manahmen gegeniiber strafrechtlich auffalligen
ausléndischen Staatsangehorigen aufgetreten?

Bitte aufschliisseln nach Hindernisart und Jahr.

Aufenthaltsbeendende MafBnahmen ausschlieBlich gegeniiber strafrechtlich auffilligen auslandi-
schen Staatsangehorigen werden statistisch nicht gesondert erfasst. In den abgefragten Jahren
stellte das Nichtantreffen betroffener Personen den haufigsten Stornierungsgrund dar.

Frage 8  Welche personellen Ressourcen standen den hessischen Auslanderbehdrden in den Jahren 2022 bis
2025 fiir die Vorbereitung und Durchfithrung aufenthaltsbeendender Manahmen zur Verfiigung?

Bitte aufschliisseln nach Jahr und Behéorde.

Die organisatorische Zuordnung einzelner Aufgabenbereiche weicht zwischen den Regierungs-
présidien ab.

Regierungsprisidium Darmstadt

Jahr Dezernat 22.2 — Riickfiihrung VZA Dezernat 22.3 — Ausweisung und Rickfiihrung von
Straf- und Intensivtitern VZA

2022 30,97 31,96

2023 25,27 30,91

2024 26,25 36,17

2025 31,01 39,81

Regierungsprisidium Gieflen

Jahr Dezernat 23.1 — Auslanderwesen VZA | Dezernat 23.2 — Riickfiihrung VZA
2022 4,4 25,9

2023 4,5 24,41
2024 6,0 28,23
2025 8,2 27,14

Regierungsprisidium Kassel

Jahr Dezernat 42 - Auslédnderrecht VZA
2022 34,03
2023 37,75
2024 39,75
2025 36,58

Frage 10 Welche Erfolgsquoten, Vollzugsquoten oder Abbruchquoten bestehen in Hessen bei aufenthaltsbe-
endenden Mafinahmen gegeniiber strafrechtlich auffélligen auslandischen Staatsangehérigen in den
Jahren 2022 bis 2025?

Bitte darstellen als Verhiltnis zwischen eingeleiteten Verfahren, tatsichlich vollzogenen MaB-
nahmen und nicht vollzogenen MaBnahmen sowie jeweils unter Angabe der zugrunde liegenden
Definition und Berechnungsmethode.

Die Vollzugsquote fiir Hessen insgesamt ergibt sich aus dem Verhéltnis der vollzogenen zu den
geplanten MaBnahmen und lag im Jahr 2022 bei 51 Prozent, im Jahr 2023 bei 48 Prozent, im
Jahr 2024 bei 54 Prozent sowie im Jahr 2025 (bislang) bei 59 Prozent. Eine statistische Erhebung
ausschlieBlich zu strafrechtlich auffélligen ausldndischen Staatsangehdrigen wird nicht gefiihrt
und liegt daher nicht vor.

Wiesbaden, 22. Mai 2026
Prof. Dr. Roman Poseck



	Kleine Anfrage
	Sascha Herr (fraktionslos) vom 18.02.2026
	Strukturelle Steuerung der Gefahrenabwehr und aufenthaltsbeendender Maßnahmen bei strafrechtlich auffälligen ausländischen Staatsangehörigen in Hessen
	und

	Antwort
	Minister des Innern, für Sicherheit und Heimatschutz
	Vorbemerkung Fragesteller:


	HESSISCHER LANDTAG

